
Den konfessionellen Religionsunterricht sichern und stärken.
Perspektiven konfessioneller Kooperation

Veretnbarung
zsvischen dem Bistum Essep,

der Evangelischen Kirche von Westfalen
und der Evangelisehen Kirche? im Rheirdand

zur konfessionellen Kooperation im Religionsunterricht

1. Gesetzliche Rahmenbedtngungen des evangelischen und katholischen Religions-
unterrichtS

Der Religionsunterricht ist :chtlich verankert. Nach Art. 7 A.bs. 3 des

Grundgesetzes ist er an öffentliehen Schulen ordentliches Lehrfäch, för das Staat und Kirche
gemeinsarn Verantwortung tragen. Religionsunterricht ?ist sqmit Teil des staatlichen
Bildungsauftrags. Die hier normierte Veipflichtung des Sfaates zur Verföstaltung von
Religionsunterricht ist Gmndlage ftir die Ausübung und Entfaltung der in Art. 4 GG
garantierten Freiheit der ReIigionsausübung.

Die institutionelle Garantie des Religionsunterrichts ist in Ait. 14 mit ergänzenden
Bestimmungen auch iii die Lande!sverfassung NRW aufgenornrnen und auch in el31 SchulG
NRW weiter ausgeführt worden.

Religionsunten'icht als ordentliches Unterrichtsfach ist nach den gesetzlichen RegeLungen eine
staatliche Aufgabe und erfordert die Beteiligung und Mitwirkung der
Religionsgemeinschaffen. Diese Mitwirkungsrechte sind in Art. 14 LV NRW und § 3 I SchulG
NRW niedergelegt. Die Inhalte des Religionsunterrichts werden danach nicht durch den
weltanschaulich neutralen Staat bestimmt, sondern in Übereinstimmung mit den
Religionsgemeinscliaften festgelegt (Art. 14 Abs. 2 LV NRW, § 31 Abs, 2 SchulG NRW).
Insofern ist der Religioiisunterricht in Nordrhein-Westfalen kein neutrales religionskundliches
Fach, sondern gem. § 31 Abs. 1 S. 2 SchulG NRW ein an das jeweilige Bekenntnis
gebundener Religionsunterricht. Lehrerinnen und Lehrer werden an staatlichen Universitäten
ausgebildet, durach die Religionsgemeinschaften beauftragt (Vokatio, Missio canonica) tind
durch kirchliche Einrichtungen begleitet und f?jrtgebildet. Darüber hiriaus besteht däs Recht
der Religionsgemeinschaften zur Binsichtnahme und das Recht det kirchlichen Oberbehörden
zum Besueh aes Untert'ichts (Aff. 14 Abs. 3 LV NRW, § 31 Abs. 5 SchulG N.RW).

Auf dieser juristischen Gmndlage kann ein ordnungsgerrföß erteilter Religionsunterricht im
Land Nordrhein-Westfalen immer nur konfessioneller Religionsunterricht sein, der von einer
mierkanriten Religionsgemeinschaft irföaltlich gestaLtet und veraiit.wortet wird. In allen
relevanten kirchlichen Verlautbarungen den Religionsunterricht betreffend wird der
gmndsätzlich konfessionelle Charakter des Religionsunterrichtes im Sinne des Gmndgesetzes
(Art. 7 0G in Verbindung n'iit Art. 4 GG) betont, wobei übereinstirnmend hervorgehoben
wird, dass Konfessionalität nicht mit Konfessionalismus zu verwechseln ist, der
Religionsunterricht daher immer auch in ökumenischem Geist erteilt wird.'

l '}gl. Die Hvangelische Kirc)'ie in Deutscliland <Hg=), föemitä( und Versföndigung. Siaridort und'F'erspektiven des Reli@ionsumerrichts in der
Plurülitäti (iü(ersloh 1994; dies., Religiöse Oriön(ierung gcwiimen. Evangeiischer Religionsunterrich( alS Beitrag Zu eincr pluralilätsföliigen
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2. Möglichkeiten der konfessionellen Kooperation im Re{igionsunterricht

Zur Siclierung des so verstandenen konfessionellen Religionsunterpichts können neben der
notwendigen Stärkung der bisherigen Form auch Formen der konfessionellen Kooperatioii
umgesetzt werden, die in untersehiedl4chen Ausprägungen in der Praxis Anwendung finden,
Hierbei bleiben die im Jal'ir 1998 von der Deutschen Bischofskonferenz und der Evangelischen
Kirche in Deutschland formulrerten grundsätziichen Uberlegungen in Kraft-, dxe ir die
Situation in Nordrhein-Westfalen durch das entsprechende Votum der (Erz-)Bischöfe und
Präsides aus dem gleichen Jahr3 eine Konkretisierung erfahren haben. Die seit dieser Zeit
möglichen Formen der Kooperation im Religionsunterricht haben sich bewährt.

Vor diesem Hintergmnd wird durcli die vorliegende Vereinbaning die Möglichkeit geschaffen,
dass unter bestimmten, im Folgenden zu konkretisierenden Vo'raussetzungen för einen
bestimmten Zeitraum gemischt-konfessionelle Lemgruppen gebildet werden, die im Wechsel
von einer Lehrkraft des Unterrichtsfaches Evarigelrsche Religionsle:hre und Katholisöhe
Religionsleb?re unterrichtet werden. Dabei' muss gewährleistet sein, dass in qualifizierter
Zusammenarbeit das konfessionelle Profil beider Kirchen im Religionsunterricht
herausgestellt und bezeugt wird.

Es ist festzuhalten, dass es sich auch bei einem so verstandenen konfessionell-kooperativen
Religionsunterricht um konfessionellen Religionsunterricht im Sinne des Grundgesetzes
handelt, da er rechtlich als Religionsunterricht der Religionsgemeinschaft gilt, der die
unterrichtende Lehrkraft angehört.

Indem junge Menschen andere Gleichaltrige und auch Lehrerinnen und Lehrer der eigenen
und anderen Konfession im unterrichtliclien Kontext, der auf diese Weise notwendigerweise in
reflektierter ökumenischer Offetföeit und konfessioneller Bindeutigkeit gestaltet wird; erleben,
werden sie zu einer auföentischen Auseinandersetzung mit der eigenen und fremden
Konfession herausgefordert. Auf diese Weise kann das Bewusstseiii für die eigene Konfession
und für die Versföndigung mit der anderen Konfession waclisen.

Somit kann der konfessione'lle Religionsunterricht auch ftir die Schülerinnen und Schüler an
Anziehungskraft gewinnen, die aufgrund diverser Gründe bis dato noch nichts oder nicht viel
in authentischer Weise über den cbristlichen Glaub'en errahren l'iaben. Dies kam'i auch für die
nicht getauften Schülerinnen und Schüler gelten.

3. Konkretisierungen eines konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts

Für die Umsetzung eines so verstandenen konfessioneil-kooperativen Religionsunterrichts ist
konstitutiv:

a) Die Schulen, in denen der konfessionell-kooperative Religionsunterricht eingeföhrt werden
soll, stellen bei der zuständigen Schulaufsichtsbehörde einen Antrag. Diese führt das
Einvernehrnen der beiden kirchlichen Oberbehörden herbei.

Schulei GfüerSl0h 2014; Sekretariat aer DeutSclren BiSOhOfSkotirerenZ (Hg.l Di= bildende Kra(t des Religionsun(errföMs. Zur
Könressionali(ät des kaföolisclien Relfgionsunterrichls, Bonn '2009; dass, D!e Zukunfl des kör?fessione)len Religionsunrerrichts.
Empfclilungön för diö Koöperatton des katliolfüheii niit dernevangelisclien Re!igionsunierrichl, Bonii jÖ 16.Empfclilungön för diö Koöperatton des katliolfüheii niit dernevangelisclien Religioiisunierrichl, Bonn 2016.

2 Vgl. Die Deiitsclie E3ischofsf<onje(eriz und die Evangelisclie Kjrcl'ie iii Deutscliland (eKD), Ziir Kooperation von Evanoeliscliem uiid
Kathülißche(n Religionsun(errich(, 'W'Ürzbutg,' [-lannover '199K.

3 Vgl. ,,Votuin der ev@ngelischen landeskirchen und der kaföolischen (Erz)Bis(ümer in Nordrheiii-Wes(falen zur Konressfönalitüi des
Röligionsunterrichts': ?veröffentliclit iii: ABINRW 1 Nr. l l/02, 440.
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Dem Antmg sind insbesondere der beförwortende Beschluss der Fachkonferenzen auf
Grundlage eines fachdidaktischen und fafömethodischen Konzeptes und der Nachweis der
Beratung in dey Schulkonferenz beizufügen.

Ist da,s Einvemehrnen der kirchlichen Oberbehörden hergestellt, genehrnigt die zuständige
Schulaufsichtsbehörde bei Vorliegen der personellen Voraussetzungen die Einfühmng und
fe,ilt dies der Schule mit.

b) Da es sich urn zwei eigenständige Fächer handelt, die im Rahrnen eines bestimmten
Zeitraumes kooperieren, ist zur Genehrnigung das fachdidaktische und fachmeföodische
Konzept auf Gnfödlage ?der bestehendBn T,ebrpläüe vorziilegen und zu. pfüfen. Dabei mussu. pfüfen.

?nfe;ssionisichergestellt sein, dass die konfessionsvertjindenden und die konfe;ssionsspezifischen
Themen an@emessen abgebildet und behanaelt wer4en.

c) Der Relipiorxsünterrichf kann an einer S«5hule nur konfession@11-kooperati'9 erteilt werden,
an der Religionsunterricht beider Konfessionen - erteilt von Lehrerinnen und Lehrem mit
kirfölicher Bevollrnächtigung - stattfindet. Damit verbun:den ist ein verbindlicher
Fachlehrerweehsel, damit die Schülerinnen und Schüler im Laufe des bestimmten
Zeitraurns jeweils beide Konfessionen autl'ienti5ch kennenlefnen und refle'ktieren können.

d) Die zuständigen kirchlichen Stellen entwickeln kooperativ Fortbildungsveranstalfüngen für
die einzelnen Regionen und Schnlformen, damit die beteiligten Lehrejimien und Lehrer
konfessionsbewusst und konfessionssensibel unterrichten können. Die Teilnahrne daran ist

für das Binvernehrnen der kirchlichen Oberbehörden (s. Punkt 3a dieser Vereinbamng)
unverzichtbar und muss ihnen gegenüber dokumentiert werden.

4. Laufzeit

Diese Vereinbamng tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Sie kann mit einer Kündigungsfrist von
einem halben Jahr zum Ende eines Schuljahres gekündigt werden, jedöch frtföestens zum 31.
Juli 2024.

5. Freundschaftsklausel

Die Vereinbarungsschließenden werden eine etwa in Zukunft zwischen imen entstehende
Meinungsverschiedenheit bezüglich einer Bestirnmung dieser V6reinbamng auf
freundsöhaftliche Weise beseitigen.
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